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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

 
 
Durchführungsplan 62A – Fluchtlinien für das Gebiet Kleeblatt-Bundesbahngelände-
Distelbeck-Gerstenstraße-Hospitalstraße-Weststraße-Malzstraße-Gambrinusstraße 
-Satzungsbeschluss zur Teilaufhebung  
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 29.04.2024 folgenden Beschluss 
gefasst:  
 
 

1. Die insgesamt zur Teilaufhebung des Durchführungsplanes 62A Fluchtlinien für das 
     Gebiet Kleeblatt-Bundesbahngelände-Diestelbeck-Gerstenstraße-Hospitalstraße-  
     Weststraße-Malzstraße-Gambrinusstraße eingegangenen Stellungnahmen werden 
     gemäß den Vorschlägen der Verwaltung abgewogen und beschlossen. 
 
2. Die Teilaufhebung des Durchführungsplanes 62A Fluchtlinien für das Gebiet Kleeblatt-

Bundesbahngelände-Diestelbeck-Gerstenstraße-Hospitalstraße-Weststraße-Malzstraße-
Gambrinusstraße wird einschließlich der Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen. 
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Planungsziel:    
 
Rückentwicklung des Planungsrechtes zur Ermöglichung der Revitalisierung des Gebäudes 
der ehemaligen Hauptpost  
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Zimmer 
C 227, von Montag – Donnerstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag in der Zeit 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr - zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am          

29.04.2024 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Hinweise: 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der Fassung vom 3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl 

2023 I, Nr. 394) geändert worden ist, über die fristgerechte Geltendmachung 
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  etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und über das Erlöschen   

der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 

 

 

Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort        

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

  

 

 2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der     

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes   

und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

 

 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. § 7 

Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 

2024, Seite 136) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht werden, 

es sei denn 

 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 

 

Wuppertal, den 02.05.2024  

 

gez. 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
statt.  

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die kreisfreie Stadt Wuppertal ist in 192 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahl-

benachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 4. bis zum 19. Mai 2024 
zugestellt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.30 Uhr in 
42119 Wuppertal, Albert-Einstein-Straße 20, Uni-Halle,  zusammen.  
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis  - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei 
und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung 
und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
und rechts von der Bezeichnung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
In den allgemeinen Wahlbezirken Nr. 53, 60, 142, 155, 182 und 184 sowie in dem Brief-
wahlbezirk  47711 wird eine repräsentative Wahlstatistik auf der Grundlage des Gesetzes 
über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der 
Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz - WStatG) durchgeführt. 
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Für die repräsentative Wahlstatistik über die Wähler und ihre Stimmabgabe werden in 
den vorstehend genannten Stichprobenwahlbezirken Stimmzettel mit Unterscheidungs-
bezeichnungen verwendet, die eine Auszählung nach Geschlecht und Altersgruppen er-
möglichen; das Wahlgeheimnis bleibt gewahrt (§ 3 WStatG). 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien 
Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt  

oder 
b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europa-
wahlgesetzes). 
 
Ein Wahlberechtigter der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahl-
gesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 
 
 

Der Oberbürgermeister                                                                        Wuppertal, den 14. Mai 2024 
gez.  
 
Prof. Dr. Schneidewind  
Stadtwahlleiter 
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Bekanntmachung der Änderung der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR): 

 

Durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.03.2024 wurde die Änderung der Satzung des 

Zweckverbands VRR beschlossen. 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 11 Abs. 1 GkG hingewiesen. 

 

Wuppertal, den 22.05.2024 

gez. 

i.A. 

Sylvia Hübler 

403.03 Beteiligungsmanagement 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene
Sparkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nm.

3429374196, 3011406505, 3415620032, 4010715433, 3010145070, 3418164988,
4010169128, 4010154419,4010169151,3010145062,3010336653,3010720864,

3011109570,4010149674, 3012209726,4010723056

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

3412768933, 3419622158, 3010662157, 3010407231, 4236397982

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal -Elberfeld.

Wuppertal, den 16.05.2024 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
Der Vorstand
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Platzhalter 

 

 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden alle Seiten, die personenbezogene Daten enthalten, 
entfernt 
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